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§1 

Name, Sitz und Zweck 

1. Der Verein führt den Namen: SV Heili-

genroth. Er ist Mitglied des Sportbundes 

Rheinland im Landessportbund Rhein-

land-Pfalz und der zuständigen Fachver-

bände. Der Verein hat seinen Sitz in Hei-

ligenroth. Er ist in das Vereinsregister 

beim Amtsgericht Montabaur eingetra-

gen. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes „steuerbegüns-

tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des 

Sports und der sportlichen Jugendhilfe. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 

die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Bei Bedarf können Vereinsämter 

im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grund-

lage einer Aufwandsentschädigung nach 

§ 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die 

Entscheidung über eine entgeltliche Ver-

einstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches 

gilt für die Vertragsinhalte und die Ver-

tragsbeendigung. Die Mitglieder erhal-

ten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Aus-

gaben, die den Zwecken des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismä-

ßig hohe Vergütungen begünstigt wer-

den. 

3. Der Vereinszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch: 

a) freiwilliges und ehrenamtliches Enga-

gement seiner Mitglieder. Die Mitglie-

der beteiligen sich nach ihren Kräften 

und Möglichkeiten bei der Erhaltung 

und an der Arbeit des Vereins. 

b) Maßnahmen zur Engagement- und Eh-

renamtsförderung. 

§2 

Grundsätze und Werte 

1. Der SV Heiligenroth verurteilt jegliche 

Form von Gewalt, unabhängig davon, ob 

sie körperlicher, verbaler, seelischer oder 

sexualisierter Art ist. 

2. Der Verein bekennt sich zu den Grunds-

ätzen eines umfassenden Kinder- und Ju-

gendschutzes und tritt für die körperliche 

und seelische Unversehrtheit sowie 

Selbstbestimmung der ihm anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen ein. 

3. Er wirkt allen auftretenden Diskriminie-

rungen und Benachteiligungen von Men-

schen entgegen, insbesondere wegen ih-

rer Nationalität, ethnischen Zugehörig-

keit, Religion, Geschlecht, sexueller Ori-

entierung, Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten sozialen Gruppe oder Behinde-

rung. 

4. Der Verein fördert die Inklusion behin-

derter und nichtbehinderter Menschen 

und die Integration von Menschen mit 

Zuwanderungs- oder Migrationshinter-

grund. 

5. Amtsträger, Trainer, Übungsleiter und 

Betreuer, die im SV Heiligenroth aktiv 

sind, bekennen sich zu den Grundsätzen 

und Werten des Vereins. 

§3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche Person 

werden. 

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, 

hat an den Vorstand ein schriftliches Auf-

nahmegesuch zu richten. Bei Minderjäh-

rigen ist die Zustimmung der gesetzli-

chen Vertreter erforderlich. Die 
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Aufnahme erfolgt durch den geschäfts-

führenden Vorstand. 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, 

Tod, Ausschluss oder Auflösung des Ver-

eins. 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an 

den geschäftsführenden Vorstand zu 

richten. Der Austritt ist nur zum Schluss 

eines Kalendervierteljahres unter Einhal-

tung einer Frist von sechs Wochen zuläs-

sig. 

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhö-

rung, vom geschäftsführenden Vorstand 

mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 

werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßi-

ger Verpflichtungen oder Missachtung 

von Anordnungen der Organe des Ver-

eins und wenn trotz Mahnung das be-

anstandete Verhalten nicht eingestellt 

bzw. geändert wird 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen 

trotz Mahnung 

c) wegen eines schweren Verstoßes ge-

gen die Grundsätze und Werte gemäß 

§2 

d) wegen groben unsportlichen Verhal-

tens 

e) wegen unehrenhaften Verhaltens oder 

Handlungen innerhalb oder außerhalb 

des Vereinslebens, wenn hierdurch die 

Interessen und das Ansehen des Ver-

eins in der Öffentlichkeit oder vereins-

intern schwerwiegend beeinträchtigt 

wird. Dazu zählen insbesondere Äuße-

rungen extremistischer Gesinnung 

oder ein Verstoß gegen die Grundsätze 

des Kinder- und Jugendschutzes. 

 

 

§5 

Beiträge 

Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentli-

che Beiträge werden von der Mitgliederver-

sammlung festgelegt. 

§6 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder 

vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jün-

gere Mitglieder können an der Mitglie-

derversammlung und den Abteilungsver-

sammlungen teilnehmen. Als Vorstands-

mitglieder sind Mitglieder vom vollende-

ten 18. Lebensjahr an wählbar. 

2. Bei der Wahl der Jugendvertreter haben 

alle Mitglieder des Vereins vom 12. bis 

21. Lebensjahr Stimmrecht. Als Jugend- 

vertreter können Mitglieder vom vollen-

deten 16. Lebensjahr an gewählt wer-

den. 

§7 

Maßregelungen 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung 

oder gegen Anordnungen der Vereinsor-

gane verstoßen, können nach vorheriger 

Anhörung vom geschäftsführenden Vor-

stand folgende Maßnahmen verhängt wer-

den: 

a) Verweis 

b) angemessene Geldstrafe 

c) zeitlich begrenztes Verbot der Teil-

nahme am Sportbetrieb und den Ver-

anstaltungen des Vereins. Maßrege-

lungen sind mit Begründung und An-

gabe der Rechtsmittel auszusprechen. 

§8 

Rechtsmittel 

Gegen eine Ablehnung der Aufnahme (§ 

3,2), gegen einen Ausschluss (§ 4,3) sowie 
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gegen eine Maßregelung (§ 7) ist Einspruch 

zulässig. Dieser ist innerhalb von zwei Wo-

chen - vom Zugang des Bescheides gerech-

net - beim Vorsitzenden einzureichen. Über 

den Einspruch entscheidet der Gesamtvor-

stand endgültig.  

§9 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand als geschäftsführender 

Vorstand oder als Gesamtvorstand 

§10 

Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mit-

gliederversammlung. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung 

(Jahreshauptversammlung) findet in je-

dem Jahr statt. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung ist innerhalb einer Frist von 

drei Wochen mit entsprechender Tages-

ordnung einzuberufen, wenn es 

a) der geschäftsführende oder der Ge-

samtvorstand beschließen 

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mit-

glieder schriftlich beim Vorsitzenden 

beantragt hat. 

4. Die Einberufung der Mitgliederversamm-

lung erfolgt durch den geschäftsführen-

den Vorstand durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Zwi-

schen dem Tag der Einladung und dem 

Termin der Versammlung muss eine Frist 

von mindestens einer Woche liegen. 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen 

Mitgliederversammlung ist die Tages-

ordnung mitzuteilen. Diese muss fol-

gende Punkte enthalten: 

a) Entgegennahme der Berichte 

b) Kassenbericht und Bericht der Kassen-

prüfer 

c) Entlastung des Gesamtvorstandes 

d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

e) Beschlussfassung über vorliegende 

Anträge. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder gefasst, bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abge-

lehnt. Satzungsänderungen können nur 

mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 

erschienenen stimmberechtigten Mit-

glieder beschlossen werden. 

8. Über Anträge, die nicht in der Tagesord-

nung verzeichnet sind, kann in der Mit-

gliederversammlung nur abgestimmt 

werden, wenn diese Anträge mindestens 

zwei Wochen vor der Versammlung 

schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins 

eingegangen sind und den Mitgliedern 

mindestens eine Woche vorher zur 

Kenntnis gebracht wurden. Dringlich-

keitsanträge dürfen nur behandelt wer-

den, wenn die Mitgliederversammlung 

mit einer Zweidrittel-Mehrheit be-

schließt, dass sie als Tagesordnungs-

punkt aufgenommen werden. Ein Dring-

lichkeitsantrag auf Satzungsänderung 

bedarf der Einstimmigkeit. 

§11 

Mitarbeiterkreis 

1. Zum Mitarbeiterkreis gehören: 

a) die Mitglieder des Vorstandes 

b) die Abteilungsleiter 

c) die Übungsleiter 

d) die Betreuer, Platz- und Hauswarte 

e) Schiedsrichter und Kampfrichter 
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f) Vertreter des Vereins in Fachgremien 

des Sports auf Kreis-, Bezirks- und Lan-

desebene 

g) Kassenprüfer 

2. Der Mitarbeiterkreis tritt mindestens 

zweimal jährlich zusammen. Er wird vom 

Vorsitzenden geleitet. 

3. Der Mitarbeiterkreis soll gewährleisten, 

dass alle im Verein tätigen Mitarbeiter 

laufend über alle Geschehnisse im Verein 

informiert werden. Er hat die Aufgabe, 

bei allen besonderen Maßnahmen und 

Vorhaben des Vereins mitzuwirken. 

§12 

Vorstand 

1. Der Vorstand arbeitet 

a) als geschäftsführender Vorstand, be-

stehend aus: 

- dem Vorsitzenden 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden 

- dem Schatzmeister 

- dem Geschäftsführer 

b) als Gesamtvorstand bestehend aus: 

- dem geschäftsführenden Vorstand 

- dem zweiten Geschäftsführer  

- dem zweiten Schatzmeister 

- dem Jugendwart 

- je einem Vertreter der bestehenden 

Abteilungen. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 

Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie 

vertreten den Verein gerichtlich und au-

ßergerichtlich. Jeder von ihnen ist vertre-

tungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum 

Verein wird der Stellvertreter jedoch nur 

bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tä-

tig. 

3. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sit-

zungen des geschäftsführenden Vorstan-

des und des Gesamtvorstandes. Der Ge-

samtvorstand tritt zusammen, wenn es 

das Vereinsinteresse erfordert oder drei 

seiner Mitglieder es beantragen. Er ist 

beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 

Mitglieder anwesend ist. Bei Ausschei-

den eines Vorstandsmitgliedes ist der 

Gesamtvorstand berechtigt, ein neues 

Mitglied kommissarisch bis zur nächsten 

Wahl zu berufen. 

4. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes 

gehören insbesondere die Durchführung 

der Beschlüsse der Mitgliederversamm-

lung und die Behandlung von Anregun-

gen des Mitarbeiterkreises. 

5. Der geschäftsführende Vorstand ist für 

Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer 

Dringlichkeit einer schnellen Erledigung 

bedürfen. Der Gesamtvorstand ist über 

die Tätigkeit des geschäftsführenden Vor-

standes laufend zu unterrichten. 

6. Die Aufgaben der Mitglieder des ge-

schäftsführenden Vorstandes sowie die 

Abgrenzung der übrigen Vorstandsres-

sorts regelt die Geschäftsordnung. 

7. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der 

Geschäftsführer und der Ressortleiter für 

Öffentlichkeitsarbeit haben das Recht, an 

allen Sitzungen der Abteilungen und Aus-

schüsse beratend teilzunehmen. 

§13 

Abteilungen 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten 

bestehen Abteilungen oder werden im 

Bedarfsfalle durch Beschluss des Ge-

samtvorstandes gegründet. 

2. Die Abteilung wird durch ihren Leiter, 

den Stellvertreter oder Mitarbeiter, de-

nen besondere Aufgaben übertragen 

sind, geleitet. 

3. Abteilungsleiter, Stellvertreter und Mit-

arbeiter werden von der Abteilungsver- 

sammlung gewählt. Die Abteilungslei-

tung ist gegenüber den Organen des Ver-

eins verantwortlich und auf Verlangen 
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jederzeit zur Berichterstattung verpflich-

tet. 

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle be-

rechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag 

einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag 

zu erheben. Die sich aus der Erhebung 

von Sonderbeträgen ergebende Kassen-

führung kann jederzeit vom Schatzmeis-

ter des Vereins geprüft werden. Die Erhe-

bung eines Sonderbeitrages bedarf der 

vorherigen Zustimmung des Gesamtvor-

standes. 

§14 

Protokollierung der Beschlüsse 

Über die Beschlüsse der Mitgliederver- 

sammlung, des geschäftsführenden Vor-

standes, des Gesamtvorstandes, der Aus-

schüsse sowie der Jugend- und Abteilungs-

leiterversammlungen ist jeweils ein Proto-

koll anzufertigen, das vom Versammlungs-

leiter und dem von ihm bestimmten Proto-

kollführer zu unterzeichnen ist. 

§15 

Wahlen 

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die 

Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer 

werden auf die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis der 

Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zu-

lässig. 

§ 16 

Wahlordnung 

1. Die Versammlung wählt einen Wahlleiter 

mit einfacher Mehrheit durch Handhe-

ben. 

2. Auch die Wahl des Vorstandes und der 

Rechnungsprüfer soll grundsätzlich mit 

Handheben erfolgen. 

3. Geheime Wahl ist erforderlich, wenn 

a) es ein zur Wahl vorgeschlagenes Mit-

glied wünscht, 

b) das Ansinnen aus der Versammlung 

gestellt wird und mehr als die Hälfte 

der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder in geheimer Wahl dies 

wünscht oder 

c) mehr Vorschläge abgegeben werden 

als Kandidaten zu wählen sind. 

4. Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte 

der abgegebenen Stimmen auf sich ver-

einigt. Bei Stimmengleichheit ist Stich-

wahl erforderlich. 

5. Gewählt werden kann nur das Mitglied, 

das vorher seine Zustimmung zur Wahl 

gegeben hat und bei der Versammlung 

anwesend ist. Ein abwesendes Mitglied, 

das zur Wahl vorgeschlagen wird, kann 

nur dann gewählt werden, wenn es vor 

Beginn der Versammlung entweder dem 

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 

ausdrücklich seine Zustimmung zur Nor-

mierung und Wahl gegeben hat. Es ge-

nügt die mündliche Form. 

6. Wird eine Einzelperson gewählt, so ist 

ein Wahlzettel mit mehr als einem Na-

men ungültig. Werden gleichzeitig meh-

rere Personen gewählt, dürfen nicht 

mehr Namen als zu wählende Personen 

auf dem Stimmzettel stehen. Stimmzettel 

ohne Namen einer zur Wahl vorgeschla-

genen Person gelten als Enthaltung. Un-

gültig ist ein Stimmzettel dann, wenn er 

entweder mehr Namen als zu wählende 

Personen enthält oder Namen von Mit-

gliedern enthält, die nicht vorgeschlagen 

wurden. 

§17 

Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins sowie die Kassen der 

Abteilungen werden in jedem Jahr durch 

zwei von der Mitgliederversammlung des 
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Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die 

Kassenprüfer erstatten der Mitgliederver-

sammlung einen Prüfbericht und beantra-

gen bei ordnungsgemäßer Führung der 

Kassengeschäfte die Entlastung des Ge-

samtvorstandes. 

§18 

Ordnungen 

1. Der Verein gibt sich Vereinsordnungen 

zur Durchführung der Satzung. 

2. Für den Erlass, Änderung etc. ist der Ge-

samtvorstand zuständig. 

3. Die Ordnungen werden mit einer Zwei-

drittel-Mehrheit beschlossen. 

4. Alle Vereinsordnungen sind nicht Sat-

zungsbestandteil und werden daher 

nicht in das Vereinsregister eingetragen. 

5. Folgende Vereinsordnungen können er-

lassen werden: 

a) Geschäftsordnung 
b) Finanzordnung 
c) Jugendordnung 
d) Abteilungsordnung 
e) Ehrenordnung 
f) Wahlordnung 

Diese Aufstellung ist nicht abschließend, so 

dass bei Bedarf weitere Vereinsordnungen 

erlassen werden können. 

§19 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in ei-

ner zu diesem Zweck einberufenen au-

ßerordentlichen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versamm-

lung darf nur erfolgen, wenn es 

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehr-

heit von Dreiviertel aller seiner Mit-

glieder beschlossen hat, oder 

b) von Zweidrittel der stimmberechtigten 

Mitglieder des Vereins schriftlich ge-

fordert wurde. 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 50% der stimmberech-

tigten Mitglieder anwesend sind. Die 

Auflösung kann nur mit einer Mehrheit 

von Dreiviertel der erschienenen stimm-

berechtigten Mitglieder beschlossen 

werden. Die Abstimmung ist namentlich 

vorzunehmen. 

Sollten bei der ersten Versammlung we-

niger als 50% der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite 

Versammlung einzuberufen, die dann 

mit einer Mehrheit von Dreiviertel der 

anwesenden, stimmberechtigten Mit-

glieder beschlussfähig ist. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-

eins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes fällt sein Vermögen an die Orts-

gemeinde Heiligenroth, die dieses für ge-

meinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§20 

Inkrafttreten 

1. Die Satzung wurde am 22. 11. 1985 von 

der Gründungsversammlung beschlos-

sen. 

2. Sie ist sofort in Kraft getreten. 

3. Diese Satzung wurde am 25.09.2023 in 

der jetzigen Fassung durch die Mitglie-

derversammlung beschlossen. 

Heiligenroth, 25.09.2023 

- Vorsitzender 

- Stellvertreter 

- Schatzmeister 

- Geschäftsführer 

- 2. Schatzmeister 

- 2. Geschäftsführer 

- Abteilungsleiter
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Diese Jugendordnung ergeht im Rahmen 

der Vereinssatzung des Sportvereins Heili-

genroth e. V. 

§1 

Name und Mitgliedschaft 

Name: Jugendorganisation des Sportver-

eins Heiligenroth e. V. 

Mitglieder sind alle Jugendlichen des Sport-

vereins Heiligenroth sowie alle innerhalb 

des Jugendbereichs gewählten und berufe-

nen Mitarbeiter. 

§2 

Aufgaben 

Die Jugendorganisation führt und verwaltet 

sich im Rahmen dieser Ordnung. Die Aufga-

ben der Jugendorganisation sind: 

a) Förderung des Sports als Schwerpunkt 

der Jugendarbeit 

b) Pflege der sportlichen Betätigung zur 

Steigerung der körperlichen Leistungsfä-

higkeit, Gesunderhaltung und Lebens-

freude 

c) Erziehung zur kritischen Auseinander-

setzung mit der Situation der Jugendli-

chen in der modernen Gesellschaft und 

Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in 

gesellschaftliche Zusammenhänge 

d) Entwicklung neuer Formen des Sports, 

der Bildung und zeitgemäßer Gesell-

schaftsformen 

e) Zusammenarbeit mit allen Jugendorgani-

sationen 

f) Pflege der internationalen Verständi-

gung. 

§3 

Organe 

Organe der Vereinsjugend sind:  

1. die Jugendvollversammlung 

2. der Jugendausschuss 

§4 

Jugendvollversammlung 

Einmal im Jahr, in der Regel einen Monat 

vor der ordentlichen Mitgliederversamm-

lung, beruft der Jugendausschuss alle ju-

gendlichen Mitglieder bis zum Alter von 18 

Jahren zur Jugendvollversammlung ein. 

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Ju-

gendlichen des Vereins ab Vollendung des 

siebenten Lebensjahres. Ebenfalls stimm- 

und wahlberechtigt sind die Jugendübungs-

leiter und Jugendtrainer sowie der Vereins-

jugendleiter und sein Stellvertreter. 

Aufgaben der Jugendvollversammlung: 

• Wahl des Vereinsjugendleiters und des-

sen Stellvertreters für zwei Jahre (beide 

mindestens 18 Jahre alt) 

• Wahl der Jugendsprecher (einen weibli-

chen und einen männlichen; maximal 18 

Jahre alt) 

• Wahl zweier Vertreter für spezielle Auf-

gabenbereiche 

• Änderung der Jugendordnung 

• Festlegung von Schwerpunkten der Ju-

gendarbeit 

• Vorschläge für das Jahresprogramm 

• Verabschiedung des Jugendetats 

Die Jugendversammlung ist beschlussfähig, 

wenn zu ihr ordnungsgemäß (schriftlich) 

und fristgerecht (vier Wochen vorher) ein-

geladen wurde. 

Die Jugendvollversammlung wird be-

schlussunfähig, wenn die Hälfte der nach 

der Anwesenheitsliste stimmberechtigten 

Teilnehmer nicht mehr anwesend ist. Vo-

raussetzung ist aber, dass die Beschlussun-

fähigkeit durch den Versammlungsleiter 

auf Antrag vorher festgestellt worden ist. 

Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die 

einfache Mehrheit der anwesenden Stimm-

berechtigten. Die Mitglieder der 
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Jugendorganisation haben je eine nicht 

übertragbare Stimme.  

§5 

Jugendausschuss 

Der Jugendausschuss besteht aus 

1. dem Vereinsjugendleiter 

2. dem Stellvertreter 

3. den Jugendsprechern 

4. den Jugendtrainern und -betreuern 

5. weiteren Vertretern für spezielle Aufga-

benbereiche 

Der Jugendausschuss zeichnet verantwort-

lich für die Jugendarbeit des Vereins und 

führt die von der Jugendversammlung ge-

stellten Aufgaben durch. 

Den Vorsitz übernimmt der Vereinsjugend-

leiter. Dieser vertritt die Jugend des Vereins 

im Gesamtvorstand mit Sitz und Stimme. 

Aufgaben des Jugendausschusses sind: 

1. Betreuung der Jugendlichen auf allen Ge-

bieten 

2. Koordinierung der gesamten Jugendar-

beit 

3. Pflege der Gemeinschaft und Förderung 

jugendlicher Geselligkeit 

4. Herstellung eigener Verbindungen zu 

den Eltern der Jugendlichen, zu anderen 

Vereinen, zu überörtlichen Sportgremien 

und zu den Organen der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe. 

5. Aufstellung und Durchführung des Jahre-

sprogramms 

6. Einberufung der Jugendvollversamm-

lung. Der Jugendausschuss erfüllt seine 

Aufgaben im Rahmen der Vereinssat-

zung, der Jugendordnung sowie der Be-

schlüsse der Jugendvollversammlung. 

Der Jugendausschuss ist für seine Be-

schlüsse der Jugendvollversammlung 

und gegenüber dem Vorstand des 

Vereins verantwortlich. Der Jugendaus-

schuss entscheidet über die Verwen-

dung der der Jugend zufließenden Mittel. 

Am Ende des Rechnungsjahres ist eine 

Abrechnung vorzulegen. Über die Tätig-

keit ist vom Vereinsjugendleiter ein Jah-

resbericht abzufassen und dem Vereins-

vorstand vorzulegen. 

§6 

Verhältnis zum Gesamtverein 

Der Jugendausschuss kann bei Verfehlun-

gen von Jugendlichen insbesondere gegen 

die Interessen des Vereins beim Vorstand 

den Antrag stellen, Maßnahmen im Sinne 

der Vereinssatzung zu ergreifen. 

§7 

Schlussbestimmungen 

Änderungen dieser Ordnung werden von 

der Jugendvollversammlung beschlossen. 

Soweit dadurch eine Satzungsänderung 

notwendig ist, ist die geänderte Jugendord-

nung der Mitgliederversammlung des Ver-

eins zur Bestätigung vorzulegen. Sofern in 

der Jugendordnung keine besonderen Best-

immungen enthalten sind, gelten jeweils 

die Bestimmungen der Vereinssatzung. 


